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Formblatt: Behördenbestätigung
BB
Bestätigung der Zulässigkeit der Entsorgung / Freistellung nach § 7 NachwV; hier: Zustimmung nach § 9a BioAbfV
1
Für interne Vermerke der Behörde
1.1
1.2
1.3
Die Zulässigkeit der vorgesehenen Entsorgung des in der Verantwortlichen Erklärung beschriebenen Abfalls
in der in der Annahmeerklärung beschriebenen Entsorgungsanlage wird bestätigt:
Die im Antrag auf Freistellung gemäß § 7 NachwV beschriebene Entsorgungsanlage wird für die Annahme der im Beiblatt zum Antrag genannten Abfälle (Abfallschlüssel) von der Pflicht, nachweispflichtige Abfälle nur nach vorhergehender Bestätigung des Entsorgungsnachweises im Sinne des § 5 NachwV anzunehmen, freigestellt.
Die Bestätigung / Freistellung ergeht mit folgender/n Nebenbestimmung(en):
Unterschrift
1.10
1.8
1.9
Die beigefügte Rechtsbehelfsbelehrung ist Bestandteil dieses Bescheides.
Dieser Bescheid ist gebührenpflichtig. Es ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
1.7
1.6
1.5
von
bis
Begründung, wenn nicht bestätigt, unter 5 Jahre befristet, unter Vorbehalt des Widerrufs erteilt oder mit
Nebenbestimmungen ergangen:
Der Entsorgungsnachweis / Die Freistellung ist gültig; hier: die Zustimmung
1.4
*) Prüfziffer
Formular geändert zur Anwendung nach § 9a BioAbfV, Ergänzungen sind kursiv. Schraffierte Felder entfallen.
	Die Entsorgungsnachweisnummer bzw. Sammelentsorgungsnachweisnummer wird von dem Entsorger oder der zuständigen Behörde eingetragen.: 
	Kontrollkästchen1: 1
	Textfeld1: 
	DateField1: 
	Textfeld2: 



